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Die elektronische Patientenakte (ePA) 

In einem Kassiervorgang findet sich die Schaltfläche ePA. 

Diese ist sowohl in Kassiervorgängen ohne, als auch in Kassiervorgängen mit einer Kundenzuordnung greifbar. 

 

 

Sobald Sie die Schaltfläche wählen wird geprüft, ob abrufbare Daten auf der in das TI-Terminal gesteckten 

elektronischen Gesundheitskarte (eGK) des Kunden vorhanden sind.  

Sind Daten vorhanden, werden diese eingeblendet und können optional ausgedruckt, oder als PDF abgelegt 

werden. 
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= Interaktionscheck läuft 

 

= Keine Interaktionen 

 

= Interaktionen gefunden 

 

Werden ePA-Daten in einem Kassiervorgang mit Kundenzuordnung abgerufen, so hat man auch nach der 

Entfernung der eGK-Zugriff auf die geladenen Daten.  

Der Zugriff geladener Daten ist zeitlich begrenzt. Die Daten können über den Kassiervorgang, oder über den 

Kundenstamm abgerufen werden.  

 

Kunde – Kundenstamm – Kunde wählen – F2 Ändern 

 

 

 

Weitere Informationen:  

Sollten sich während des Abrufs der Daten mehrere eGK in den TI-Terminals der Apotheke befinden, öffnet sich 

eine Auswahl der Kunden und der gewünschte Kunde wird gewählt.  

Beim Abruf der Daten wird kein Passwort benötigt, da der Patient durch die Nutzung der ePA i.d.R. bereits 

zugestimmt hat, dass diese Daten abgerufen werden dürfen.  

Werden keine Daten gefunden erhalten Sie eine entsprechende Meldung. 

Ist keine eGK gesteckt erhalten Sie den folgenden Hinweis: 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum Thema „ePA für alle“ finden Sie bei der Gematik: 

https://www.gematik.de/anwendungen/epa-fuer-alle 

 

 

https://www.gematik.de/anwendungen/epa-fuer-alle
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„epa ready“ melden 

Apotheken müssen die elektronische Patientenakte (ePA) für den Nachweis beim  

Nacht- und Notdienstfonds (NNF) melden.  

Diese Meldung erfolgt durch aposoft automatisch, sollte aber im Portal des NNF zusätzlich geprüft 

werden. 

(Prüfung im Portal des NNF – Empfehlung!  

Nur wenn die Meldung rechtzeitig und erfolgreich im Portal des NNF angekommen ist, ist 

gewährleistet, dass es nicht zu Kürzungen der TI-Pauschalen kommt.) 

Prüfen Sie in aposoft über System – Einstellungen – NGDA/N-Ident securPharm, ob den  

NHub Nutzungsbedingungen zugestimmt wurde. 

 

 


